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4.6  PHARMAKOÖKONOMISCHE STUDIE:  
Angaben entfallen bei Anträgen mit Selbsteinstufung gemäß § 24 Abs. 2 Z 1-4 VO-EKO 
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Bei nicht publizierten Studien (z.B. Zulassungsstudien) erteilt der Antragsteller dem Dachverband die ausdrückliche Zustimmung, diese 
gegenüber Dritten zu verwenden (§ 22 Abs. 4 VO-EKO). 
Das Einverständnis hier bestätigen:       
Punkte, die vom antragstellenden Unternehmen ausdrücklich 
als Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse bezeichnet werden, 
sind von der Verwendung gegenüber Dritten ausgenommen; 
das sind folgende Punkte: 
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